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Aufnahmeantrag 
 
 
Name 

 
Vorname 

 
Geburtsdatum 

 

Konfession 

 

Familienstand 

 

Straße 

 

Wohnort 

Telefon 

E-Mail Adresse 

 

 
Ich habe die Satzungen der St. Achatius-Schützenbruderschaft 
Stukenbrock-Senne e. V. durchgelesen und erkenne diese an.  
Insbesondere habe ich die Datenschutzerklärung in §23 der Satzung 
zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Ort, Datum 

 
 
 
Unterschrift 
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§ 23.    Datenschutzerklärung (Auszug aus der Satzung vom 28.1.2018) 

 Datenspeicherung und Verarbeitung  
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt die St. Achatius Schützenbruderschaft Stukenbrock-
Senne seine Adresse und sein Alter auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen 
EDV–System des ersten Kassierers gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden dabei 
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme 
Dritter geschützt. Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden 
von dem Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des 
Vereinszweckes nützlich sind (z. B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner 
Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

 Pressearbeit 
Die St. Achatius Schützenbruderschaft Stukenbrock-Senne informiert die Tagespresse sowie 
die lokalen Zeitungen und Zeitschriften über Turnierergebnisse und besondere Ereignisse 
(Königsschuss u. a.). Diese Informationen werden gegebenenfalls zusätzlich auf der 
Internetseite des Vereins in Text- und Bildform veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann 
jederzeit gegenüber dem Vorstand dieser Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des 
Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere 
Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von 
der Internetseite des Vereins entfernt. 

 Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder  
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung 
und die Ergebnisse von Schießturnieren sowie Feierlichkeiten bekannt. Dabei können 
personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann 
jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle 
des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere 
Veröffentlichung, mit Ausnahme von Ergebnissen aus Verbandsturnieren und 
Vereinsturnierergebnissen. Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und 
sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion (z. B. 
Schießmeister) ausüben, welche die Kenntnisse der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein 
Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen 
Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, 
dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden. 

 Weitergabe von Mitgliedsdaten an die Bundesorganisation 
Falls die Schützenbruderschaft als Mitglied des Bundes der Historischen Deutschen 
Schützenbruderschaften, Am Kreispark 22, 51379 Leverkusen-Opladen verpflichtet wird 
seine Mitglieder an den Bundesverband zu melden, dann werden die erforderlichen Daten 
unter Berücksichtigung der Datenschutzgesetze übermittelt. Diese dienen der genauen 
namentlichen Mitgliedermeldungen und der Prüfung von Ehrungen und Auszeichnungen 
durch den Bundesverband. 

 Aufbewahrungsfrist von Mitgliederdaten  
Beim Austritt werden die Daten des Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht. Die St. 
Achatius Schützenbruderschaft Stukenbrock-Senne speichert jedoch bei verdienstvollen 
Mitgliedern die Daten des Mitglieds zur Führung ihrer Vereinschronik. Personenbezogene 
Daten des austretenden Mitglieds, die der Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der 
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des 
Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 


